
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stadt Groß-Umstadt, Stadtteil Klein-Umstadt 
 

Bebauungsplan  
 

„Kleestädter Straße“  
 
 
 

 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 

 

 

 

Groß-Umstadt und Wettenberg, den 03.11.2020 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB  

 

Stellungnahmen ohne Anregungen 

Amprion GmbH (22.09.2020) 

Amt für Bodenmanagement Heppenheim (09.10.2020) 

Bundesamt für Infrastruktur der Bundeswehr (17.09.2020) 

Deutsche Flugsicherung GmbH (29.09.2020) 

Magistrat Babenhausen (22.10.2020) 

PLEdoc GmbH (24.09.2020) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (07.10.2020) 

Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (12.10.2020) 

Wasserverband Gersprenzgebiet (23.09.2020) 

 

Stellungnahmen mit Anregungen  

Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (01.10.2020) 

e-netz Südhessen AG (09.10.2020) 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt (18.09.2020) 

Kreisausschuss Landkreis Darmstadt-Dieburg (22.10.2020) 

Regierungspräsidium Darmstadt (22.10.2020) 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB  

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (01.10.2020) 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Anregung wird entsprochen. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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e-netz Südhessen AG (09.10.2020) 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Sie werden im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen Adressaten, 

Berücksichtigung finden. 
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zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die innere Erschließung des geplanten Baugebietes erfolgt nicht über öffentliche 

Verkehrsflächen, sondern über Gemeinschaftsanlagen. Unabhängig davon wird die e-

netz Südhessen frühzeitig in die Planung einbezogen. 

Sollten zusätzliche Flächen z.B. für die Errichtung einer Transformatorenstation 

erforderlich werden, bedarf es hierfür keiner besonderen Festsetzung im 

Bebauungsplan, denn es handelt sich um eine Nebenanlage i.S. § 14 Abs. 2 BauNVO, 

die zugelassen werden kann, auch soweit für sie im Bebauungsplan keine besonderen 

Flächen ausgewiesen ist. 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Sie werden im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen Adressaten, 

Berücksichtigung finden. 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Regionalstelle Groß-Umstadt der e-netz Südhessen wird rechtzeitig vor Beginn der 

Erschließungsmaßnahmen kontaktiert. 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt (18.09.2020) 

 

Beschlussempfehlungen 

 

zu 1.: Der Anregung wird entsprochen. 

 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird um folgende Angaben ergänzt: 

 

Es sind 17 Wohneinheiten geplant, deren verkehrliche Erschließung ausschließlich 

von der Kleestädter Straße aus erfolgt. Das werktägliche Verkehrsaufkommen lässt 

sich wie folgt abschätzen (nach Dr.-Ing. Bosserhoff: Abschätzung des 

Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleitplanung, Gustavsburg 2019): 

 

Eingangsdaten:  2,2 Bewohner pro/ Wohneinheit 

3,6 Wege pro Bewohner 

85% heimgebundene Wege 

80% MIV-Anteil (MIV = motorisierter Induvidualverkehr) 

1,3 Personen Pkw-Besetzungsgrad  

  

Daraus errechnen sich 71 PKW-Fahrten im Ziel-und Quellverkehr pro Werktag. Hinzu 

kommen der Besucherverkehr sowie Ver- und Entsorger mit zusammen 15 bis 20 Kfz-

Fahrten. 

Die Stadt Groß-Umstadt geht davon aus, dass dieser Verkehr über eine 

Grundstückszufahrt wie die bestehende abgewickelt werden kann. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Gegen den Straßenbaulastträger der L3065 werden keine Ansprüche auf 

Durchführung von Schutzmaßnahmen gestellt, denn die durchgeführte 

Immissionsberechnung zeigt, dass über die im Bebauungsplan festgesetzten passiven 

Schallschutzmaßnahmen hinaus keine besonderen Vorkehrungen notwendig sind. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Angesprochen ist hier ausschließlich der Vollzug des Bebauungsplanes. Dennoch wird 

die Begründung zum Bebauungsplan um einen Hinweis auf die genannte Richtlinie 

ergänzt, um deren Berücksichtigung zu gewährleisten. 
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zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 5.: Der Anregung wird entsprochen. 

 

Die Wertstoff- und Restmüllbehälter werden im räumlichen Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes und damit außerhalb der Straßenverkehrsfläche aufgestellt. Sowohl 

die Standorte der Wertstoff- und Restmüllbehälter als auch die Möglichkeit der 

Leerung wird im Zuge der Erschließungsplanung mit Hessen Mobil und den 

Entsorgungs-unternehmen abgestimmt. 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Stadt Groß-Umstadt geht davon aus, dass den vorgetragenen Anregungen mit den 

vorstehenden Ausführungen genüge getan ist und eine nochmalige Beteiligung im 

Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht erforderlich ist. 
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Kreisausschuss Landkreis Darmstadt-Dieburg (22.10.2020) 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht vorliegend nicht, da die gem. Muster-

Wasserschutzgebietsverordnung in der weiteren Schutzzone III B eines 

Trinkwasserschutzgebietes geltenden Verbote dem Vollzug des Bebauungsplanes 

nicht entgegenstehen. 
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

In der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes werden ausschließlich die § 55 

Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz und § 37 Abs. 4 Satz 1 Hessisches Wassergesetz im 

Wortlaut wiedergegeben, die unabhängig der Vorlage eines Bebauungsplanes gelten. 

Beide Fundstellen beinhalten Prüfaufträge, die vorliegend im Rahmen der Erstellung 

des Entwässerungskonzeptes zu berücksichtigen sind. Bei Neubaugebieten ist 

grundsätzlich eine Trennentwässerung vorzusehen, wobei das Niederschlagswasser 

einem Vorfluter zugeführt werden muss. Die Einleitung bedarf wiederum der 

wasserrechtlichen Genehmigung (Einleiteerlaubnis). Das Entwässerungskonzept wird 

auch mit der unteren Wasserbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

abzustimmen sein. In diesem Rahmen wird auch die Frage der möglichen 

Versickerung besprochen werden. Einer weitergehenden Abwägung bedarf es 

vorliegend nicht, da der Bebauungsplan keine Festsetzung zur Versickerung trifft. 

 

zu 3.: Der Anregung wird entsprochen. 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Nach dem umwelttechnischen Bericht der Geoingenieure FLG GmbH, Babenhausen, 

Stand 18.12.2019, befinden sich auf dem Gelände zwei 2 unterirdische Diesel-/ Heiz-

öltanks (10.000 l bzw. 20.000 l). Diese sollen ausgebaut werden. Der Ausbau der 

Öltanks, der Zapfanlage und des Ölabscheiders ist gutachtlich zu begleiten. Ange-

troffene Belastungen sind komplett auszuräumen und die Bereiche sind abschließend 

freizumessen. Bei organoleptischen Auffälligkeiten, die bisher nicht bekannt sind, sind 

im Bedarfsfall ergänzende Untersuchungen auszuführen. 

In den Hallen wurden bei einer Sichtkontrolle keine größeren Verunreinigungen ent-

deckt, die auf einen Schadstoffeintrag in den Baugrund hindeuten. Die Schadstoffbe-

lastung vor der hinteren Werkstatthalle wird auf Undichtigkeiten der vermutlich hier 

liegenden Leitung von den Werkstattgruben zum Ölabscheider zurückgeführt. Nach 

Abbruch der Gebäude ist die Baugrubensohle organoleptisch zu begutachten und im 

Bedarfsfall zu beproben. Die Gutachter gehen davon aus, dass auch hier nur eine 

räumlich begrenzte Belastung vorliegt. 

Da die Sanierungsmaßnahmen vor der Neubebauung durchzuführen sind, ist eine 

Kennzeichnung im Sinne § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB, nachdem Flächen, deren Böden 

erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet werden sol- 
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len, nicht notwendig. Allerdings wird ein Hinweis auf die von den Gutachtern angereg-

ten baubegleitenden Maßnahmen in den normativen Teil des Bebauungsplanes auf-

genommen. 

 

zu 5.: Der Anregung wird entsprochen. 

 

Auf die Notwendigkeit der Meldung wird in der Begründung zum Bebauungsplan 

hingewiesen. 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Eine Grundwassernutzung Sinne des Vortrags ist nicht vorgesehen. 

 

zu 7.: Der Anregung wird entsprochen. 

 

Auf das Merkblatt wird in der Begründung zum Bebauungsplan hingewiesen. 

 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Aus dem Leitungsnetz können gemäß der am 15.10.2020 durchgeführten 

Löschwasser-prüfung 1.966 Liter pro Minute zur Verfügung gestellt werden. Die 

Löschwasserversorgung ist damit sichergestellt.   

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Angesprochen ist hier die Ebene der Baugenehmigung. Der Bebauungsplan lässt bis 

zu zwei Vollgeschosse zuzüglich Dachgeschoss/Staffelgeschoss zu. Bei den heute 

üblichen Geschoss- und Brüstungshöhe kann davon ausgegangen werden, dass eine 

Brüstungshöhe von mehr als 8,0 m über Geländeoberkante nicht erreicht wird. Die 

Detailabstimmung obliegt hier aber der Baugenehmigungsebene. 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Das Grundstück liegt innerhalb der festgelegten Grenzen für den im Zusammenhang 

bebauten Stadtteil Klein-Umstadt (Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB). Dies wird 

in der Begründung zum Bebauungsplan vermerkt. Änderungen für den vorliegenden 

Abwägungsprozess ergeben sich hieraus keine. 
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zu 11.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Die schmale Hecke kann nicht zum Erhalt festgesetzt werden, da der Erhalt im Zuge 

der Freistellung des Geländes, die Bebauung bzw. Flächenbefestigung reicht teilweise 

bis unmittelbar an die Hecke heran, nicht gewährleistet werden kann. Der 

Bebauungsplan setzt entlang der Grenze aber die Anpflanzung einer Baumreihe fest. 

Hinzu kommen die umfangreichen Festsetzungen zur Begrünung der 

Grundstücksfreiflächen, sodass im Ergebnis, bezogen auf den Gehölzbestand, von 

einer deutlichen Aufwertung gegenüber der aktuellen Situation ausgegangen werden 

kann. 

zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Vorgesehen wird eine mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt ökologische 

Baubegleitung. Ein entsprechender Hinweis wird in den normativen Teil des 

Bebauungsplanes aufgenommen. 

zu 13.: Der Anregung wird entsprochen. 

Der Bezug zu Fledermäusen wird ergänzt. 

zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Es sind nur Stellplätze vorgesehen. 

zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

zu 16.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Bei der Straße handelt es sich um eine Gemeinschaftsanlage, die wie angeregt 

ausgebaut werden soll. 

Da die Wertstoff- und Restmüllbehälter an der Kleestädter Straße aufgestellt und dort 

auch gelehrt werden sollen, ist eine Wendemöglichkeit für Müllfahrzeug innerhalb des 

Baugebietes nicht erforderlich. 

Die Parkplätze vor den Gebäuden werden in ausreichender Zahl (zwei pro 

Wohneinheit) und Mindestbreite nachgewiesen. Aufgrund des geringen 

Verkehrsaufkommens sowohl auf der Landesstraße als auch aus dem Baugebiet 

heraus besteht keine Notwendigkeit zum Bau eines Linksabbiegers. 
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Regierungspräsidium Darmstadt (22.10.2020) 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Einzelfallrecherche wurde durchgeführt. Nach dem umwelttechnischen Bericht der 

Geoingenieure FLG GmbH, Babenhausen, Stand 18.12.2019, befinden sich auf dem 

Gelände zwei 2 unterirdische Diesel-/ Heizöltanks (10.000 l bzw. 20.000 l). Diese sol-

len ausgebaut werden. Der Ausbau der Öltanks, der Zapfanlage und des Ölabschei-

ders ist gutachtlich zu begleiten. Angetroffene Belastungen sind komplett auszuräu-

men und die Bereiche sind abschließend freizumessen. Bei organoleptischen Auffäl-

ligkeiten, die bisher nicht bekannt waren, sind im Bedarfsfall ergänzende Untersu-

chungen auszuführen. 

In den Hallen wurden bei einer Sichtkontrolle keine größeren Verunreinigungen ent-

deckt, die auf einen Schadstoffeintrag in den Baugrund hindeuten. Die Schadstoffbe-

lastung vor der hinteren Werkstatthalle wird auf Undichtigkeiten der vermutlich hier 

liegenden Leitung von den Werkstattgruben zum Ölabscheider zurückgeführt. Nach 

Abbruch der Gebäude ist die Baugrubensohle organoleptisch zu begutachten und im 

Bedarfsfall zu beproben. Die Gutachter gehen davon aus, dass auch hier nur eine 

räumlich begrenzte Belastung vorliegt. 

Da die Sanierungsmaßnahmen vor der Neubebauung durchzuführen sind, ist eine 

Kennzeichnung im Sinne § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB, nachdem Flächen, deren Böden 

erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet werden sol-

len, nicht notwendig. Allerdings wird ein Hinweis auf die von den Gutachtern angereg-

ten baubegleitenden Maßnahmen in den normativen Teil des Bebauungsplanes auf-

genommen. 

Das Gutachten wird dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung IV, Dezernat 41.5 

vorgelegt und dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 
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zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Da die Gewährleistung der Versorgung in der Eigenverantwortung des Erschließungs-

trägers bzw. der Stadt Groß-Umstadt liegt, besteht für den vorliegenden Abwägungs-

prozess kein weiterführender Handlungsbedarf. 

 

zu 7.: Der Anregung wird entsprochen. 

 

Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht vorliegend nicht, da die nach der 

Muster-Wasserschutzgebietsverordnung in der weiteren Schutzzone III B eines 

Trinkwasser-schutzgebietes geltenden Verbote dem Vollzug des Bebauungsplanes 

nicht entgegenstehen. 

 

zu 8.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Im Zusammenhang mit den bereits unter Punkt 4. angesprochenen Untersuchung 

wurde auch die Grundwassersituation und der Baugrund betrachtet. Die 

Baugrundsituation ist also bekannt. Die Untersuchung wird der Begründung zum 

Bebauungsplan als Anlage beigefügt, um im Vollzug des Bebauungsplanes 

entsprechende Berücksichtigung zu finden. Ein weiterführender Handlungsbedarf 

besteht für den vorliegenden Abwägungsprozess nicht. 

 

zu 9.: Den Anregungen wird entsprochen.   
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zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Sie betreffen ausschließlich den Vollzug des Bebauungsplanes und werden dort 

entsprechende Berücksichtigung finden. 

 

zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Empfehlungen das Schallgutachtens sind, soweit dies der abschließende Katalog 

zulässiger Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB gestattet, bereits in den normativen 

Teil des Bebauungsplanes eingeflossen. Im Übrigen werden sie bei der Erstellung der 

Bauantragsunterlagen zu berücksichtigen sein. 
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zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Kampfmittel-Räumdienst hat mit Stellungnahme vom 07.10.2020 mitgeteilt, dass 

es keinen begründeten Verdacht auf Bombenblindgänger gäbe. Auch sonstige 

Erkenntnisse über mögliche Munitionsbelastungen lägen nicht vor. Ein systematische 

Absuchen sei nicht erforderlich. 


